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Norm

AuslBG §29 Abs2

Rechtssatz

Tri1t den Arbeitgeber an der Unerlaubtheit der Beschäftigung des Ausländers ein Verschulden, wird die Anwendung

von Bestimmungen des Beendigungsrechtes auf das Beschäftigungsverhältnis 4ngiert. Der Arbeitgeber hat aus Anlass

der Geltendmachung der Nichtigkeit alle ihn tre1enden Kündigungsvorschriften - mit Ausnahme des besonderen

Kündigungsschutzes - zu beachten. Dies betri1t vor allem die gesetzlichen, kollektivvertraglichen oder

einzelvertraglichen Kündigungsfristen und -termine, das Zuwarten bis zum Ende eines befristeten Arbeitsverhältnisses,

die Abfertigung, die Urlaubsentschädigung und die Urlaubsab4ndung. Dem Arbeitgeber bleibt es unbenommen, das

Arbeitsverhältnis unter Berufung auf die Nichtigkeit sofort zu beenden. In diesem Fall ist jedoch die entsprechende

Willenserklärung des Arbeitgebers als vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne wichtigen Grund zu

werten. Beendet der Ausländer selbst - unter Berufung auf die Nichtigkeit des Vertrages - die Beschäftigung fristlos,

steht ihm kein Anspruch auf Kündigungsentschädigung zu, weil die fehlende Beschäftigungsbewilligung auch für den

Inländer keinen Austrittsgrund bilden kann.
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